
AMTSBLATT 
d e r  S t a d t  H e r t e n  

 

Inhaltsverzeichnis Seite 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
4. 
 

 
Allgemeinverfügung der Stadt Herten zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 
Virus-Infektion über die Schließung von Einrichtungen im Stadtgebiet 
 
Neuwahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Herten-Mitte 
 
Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl des 
Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Stadt Herten am 13.09.2020 und für eine eventuelle 
Stichwahl am 27.09.2020 
 
Bekanntmachung über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl der 
Vertretung (Rat) der Stadt Herten am 13.09.2020 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS:  
Die Allgemeinverfügung der Stadt Herten ist am Haupteingang des Rathauses, am Eingang 
des Glashauses und am Eingang der FBW als Aushang einsehbar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
HINWEIS:  
Dieses Amtsblatt kann nicht persönlich im Rathaus abgeholt werden. Bei Bedarf wird es pos-
talisch verschickt. Wenden Sie sich bitte an buergermeisteramt@herten.de. Des Weiteren ist 
es online auf der Homepage der Stadt Herten unter www.herten.de ab sofort einsehbar. 
 
 
 

 
2 -9 

 
 

10 
 

11 - 15 
 
 
 

16 - 22 
 

 
 

Herausgeber und Druck: 
Stadt Herten 
„Der Bürgermeister“ 
 
Redaktion: Bürgermeisteramt 
 
Erscheinen: bei Bedarf 
 
Ausgabe: kostenlos im Rathaus der  
Stadt Herten  
 

 

Ausgabenummer: 08/2020 
Ausgabetag: 30.03.2020 

 
Jahresabonnement:        25,00 € 

  
Bestellung im Rathaus: 
Zimmer:       107 
Telefon:       02366 / 303-356 
E-Mail:          j.doering@herten.de 
Homepage:  www.herten.de 

 
 
 
 
 

 
 

 

mailto:buergermeisteramt@herten.de
http://www.herten.de/


Stadt Herten  
Ordnungsamt 
Der Bürgermeister 

Allgemeinverfügung der Stadt Herten zur Verhütung der Weiterverbreitung 
von SARS-CoV-2 Virus-Infektionen  

über die Schließung von Einrichtungen im Stadtgebiet. 

Gemäß §§ 16, 28 Absatz 1 Satz 2, 33 Nummern 1 - 3, des Gesetzes zur Verhütung und Be-
kämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) i. V. m. 
§ 3 der Verordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz
(ZVO-IfSG-SGV.NRW.2126) und §§ 35 Satz 2, 41 Verwaltungsverfahrensgesetz für das Land
Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW-SGV.NRW.2010) sowie §§ 3 Absatz 1, 7 Absatz 3, 9 Ab-
satz 1, 2 Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW-SGV.NRW.2060) erlässt der Bürgermeister der
Stadt Herten im Amtsblatt der Stadt Herten (Nr.8/2020) als örtliche Ordnungsbehörde unter
Aufhebungen der Allgemeinverfügung vom 24.03.2020 Amtsblatt der Stadt Herten
(Nr.7/2020) nachfolgende

Allgemeinverfügung 

Schließung von Schulen 

1. Alle Schulen im Gebiet der Stadt Herten sind als Gemeinschaftseinrichtungen gemäß
§ 33 Nummer 3 IfSG zunächst bis zum Ablauf des 19.04.2020 zu schließen. Umfasst
sind alle öffentlichen Schulen, Ersatzschulen und Ergänzungsschulen im Sinne des
Schulgesetzes (SchulG-SGV.NRW.223).

2. Von der Schließung der Schulen nach Ziffer 1 sind ausgenommen:

a. Betreuungsbedürftige Schülerinnen und Schüler in der Regel der Jahrgangsstufen
1 bis 6, für die eine gemäß den Erlassen (bezeichnet als „Schulmail“) des Ministe-
riums für Schule und Bildung angeordnete Vor-Ort-Betreuung (Notbetreuung) in
den Schulräumlichkeiten sichergestellt werden muss, sofern eine private Betreu-
ung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Ar-
beitszeiten oder Arbeitsgestaltung (z.B. Home-Office) nicht gewährleistet werden
kann und die zur Vor-Ort-Betreuung erforderlichen Lehrkräfte und sonstigen Kräf-
te sowie

b. Dienstkräfte der jeweiligen Schule zur Wahrnehmung dringend erforderlicher
Dienstgeschäfte (Abnahme von Prüfungen, Dienstbesprechungen).
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Betreuungsbedürftig im Sinne von Buchstabe a. ist, wer der Personensorge mindes-
tens einer Person unterliegt, die der „Leitlinie zur Bestimmung des Personals kriti-
scher Infrastrukturen“ unterfällt und in ihrem jeweiligen Tätigkeitsbereich unab-
kömmlich ist.  

Die Notwendigkeit einer Betreuungsbedürftigkeit ist durch schriftliche Erklärung des 
oder der Personensorgeberichtigten und eine Bescheinigung des jeweiligen Arbeit-
gebers oder Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung nachzuweisen. 

Schließung von Kindertageinrichtungen, u.a. 

3. Sämtliche Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen, heilpädagogische Kin-
dertageseinrichtungen und „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ (Brückenprojek-
te) sind verpflichtet in ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich Kindern im Alter bis zur
Einschulung sowie Schülerinnen und Schülern sowie deren Erziehungsberechtigten
bzw. Betreuungspersonen ab sofort bis zum 19.04.2020 den Zutritt zu den Betreu-
ungsangeboten zu untersagen.

4. Auszunehmen von Ziffer 3 sind Kinder im Alter bis zur Einschulung sowie Schülerin-
nen und Schüler, deren Erziehungsberechtigte bzw. Betreuungspersonen eine unent-
behrliche Schlüsselperson ist. Diese Betreuung soll erfolgen, sofern eine private Be-
treuung insbesondere durch Familienangehörige oder die Ermöglichung flexibler Ar-
beitszeiten und Arbeitsgestaltung (bspw. Homeoffice) nicht gewährleistet werden
kann.

Schlüsselpersonen sind in diesem Fall Angehörige von Berufsgruppen, deren Tätigkeit
der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der medizini-
schen und pflegerischen Versorgung der Bevölkerung und der Aufrechterhaltung
zentraler Funktionen des öffentlichen Lebens dient. Dazu zählen insbesondere:
Alle Einrichtungen, die der Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung und der
Pflege sowie der Behindertenhilfe, Kinder- und Jugendhilfe, der öffentlichen Sicher-
heit und Ordnung einschließlich der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (Feuerwehr,
Rettungsdienst und Katastrophenschutz), der Sicherstellung der öffentlichen Infra-
strukturen (Telekommunikationsdienste, Energie, Wasser, ÖPNV, Entsorgung), der
Lebensmittelversorgung und der Handlungsfähigkeit zentraler Stellen von Staat, Jus-
tiz und Verwaltung dienen.
Die Notwendigkeit einer außerordentlichen Betreuung von Kindern der vorgenann-
ten Personengruppen ist durch die schriftliche Bescheinigung des jeweiligen Arbeit-
gebers oder Dienstvorgesetzten gegenüber der Schulleitung nachzuweisen.
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Schließung von Einrichtungen der Umsetzung von arbeitspolitischen 
Fördermaßnahmen 

5. Die Einrichtungen gemäß der nachfolgenden Förderprogramme sind ab sofort bis zu-
nächst zum 19.04.2020 für den Publikumsverkehr zu schließen:

a. Beratung von Unternehmen zur Fachkräftesicherung, Potentialberatung (Ein-
schränkung siehe Pkt. 8)

b. Weiterbildungsberatung im Rahmen des Programms Kompetenzentwicklung
durch Bildungsscheckverfahren (Einschränkung siehe Pkt. 8)

c. Beratung zur beruflichen Entwicklung / Anerkennung Kompetenzen,

d. Förderung von Erwerbslosenberatungsstellen und Arbeitslosenzentren,

e. Regionalagenturen.

6. Die unter Punkt 5. genannten Einrichtungen stehen weiterhin vollständig telefonisch
zur Verfügung bzw. werden vollständig im Sinne des Zuwendungsbescheides telefo-
nisch verfügbar. Alle Einrichtungen sind aufgefordert, ihren Web-Auftritt und ihre
Angebote im Internet im Rahmen der bestehenden Förderung auszubauen.

7. Die unter Punkt 5. und Punkt 6. getroffenen Regelungen gelten auch für

a. Das Beratungsprojekt „Arbeitnehmerfreizügigkeit fair gestalten“ (Arbeit und Le-
ben NRW, Düsseldorf) und

b. Servicestelle faire Zeitarbeit und Werkverträge (Technologieberatungsstelle NRW,
Düsseldorf).

8. Die Beratungsgespräche zur Ausstellung von Schecks für die Förderprogramme Bera-
tung von Unternehmen zur Fachkräftesicherung, Potentialberatung und Kompetenz-
entwicklung von Beschäftigten durch Bildungsscheckverfahren können telefonisch
oder per Videochat erfolgen. Bei positivem Beratungsergebnis können die Interes-
senten kurz die Beratungsstelle aufsuchen, um notwendige Dokumente vorzulegen
und um das Beratungsprotokoll und die notwendigen subventionserheblichen Erklä-
rungen zu unterschreiben.

9. Die durchzuführenden Tätigkeiten im Rahmen der ESF-Förderprogramme
a. Ausbildungsprogramm NRW

b. Kooperative Ausbildung an Kohlestandorten in Nordrhein-Westfalen

c. Teilzeitberufsausbildung

d. öffentlich geförderte Beschäftigung

e. sollen soweit wie möglich telefonisch oder elektronisch erfolgen.

10. Diese Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung im
Amtsblatt 8/2020 in Kraft und gilt bis zum 19.04.2020. Sie erlischt, sobald eine
gleichgerichtete Rechtsverordnung gem. § 32 IfSG durch das fachlich zuständige Mi-
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nisterium des Landes Nordrhein-Westfalen erlassen wird oder durch Aufhebung die-
ser Allgemeinverfügung durch die Stadt Herten. 

Diese Allgemeinverfügung ist aufgrund von § 80 Absatz 2 Nummer 3 Verwaltungsgerichts-
ordnung (VwGO) i. V. m. §§ 28 Absatz 3, 16 Absatz 8 IfSG sofort vollziehbar. 

Begründung: 

Die Stadt Herten ist nach § 28 Absatz 1 Satz 2 IfSG i.V.m § 3 ZVO-IfSG für den Erlass von 
Schutzmaßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten zuständig. 

Zu Ziffer 1 bis 4: 

Aufgrund der Erlasse des Ministeriums für Gesundheit, Arbeit und Soziales NRW vom 
13.03.2020 sowie vom 15.03.2020 sind zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung von 
SARS-CoV-2 schulische Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 Nr. 3 IfSG sowie Ge-
meinschaftseinrichtungen im Sinne des § 33 Nr. 1 – 2 IfSG (u.a. Kindertageseinrichtungen 
und Einrichtungen der Kindertagespflege) zu schließen sowie alle Angebote in Volkshoch-
schulen, in Musikschulen, in sonstigen öffentlichen und privaten außerschulischen Bildungs-
einrichtungen einzustellen.  

Das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich in kurzer Zeit weltweit verbreitet. Auch in 
Deutschland und insbesondere in Nordrhein-Westfalen gibt es inzwischen zahlreiche Infekti-
onen. 

Vor dem Hintergrund drastisch steigender Infektionszahlen in den vergangenen Tagen und 
der weiterhin dynamischen Entwicklung der SARS-CoV-2 Infektionen ist es erforderlich, wei-
tere kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung – insbesondere Verzögerung – der 
Ausbreitungsdynamik zu ergreifen und Infektionsketten zu unterbrechen. 

Durch den vorherrschenden Übertragungsweg von SARS-CoV-2 (Tröpfchen) z.B. durch Hus-
ten, Niesen oder teils mild erkrankte oder auch asymptomatisch infizierte Personen, kann es 
leicht zu Übertragungen von Mensch zu Mensch kommen. 

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört daher auch eine Beschrän-
kung der Ausbreitung in besonders relevanten Einrichtungen wie Schulen und Kindertages-
stätten, wo viele Menschen auf engem Raum in Kontakt miteinander treten, auf Grundlage 
von § 28 IfSG. 

Rechtsgrundlage für die Maßnahmen nach Ziffer 1 bis 4 ist § 28 Absatz 1 Satz 1 IfSG. 

Zu Ziffer 1: 

In Schulen kommt es im Klassenverband und bei schulinternen Veranstaltungen zu zahlrei-
chen Kontakten zwischen Schülerinnen und Schülern sowie dem Lehr- und Aufsichtsperso-
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nal. Nach den bisherigen Erkenntnissen erkranken Kinder zwar nicht schwer an COVID-19. 
Sie können jedoch ebenso wie Erwachsene ohne Symptome zu zeigen, Überträger des SARS-
CoV-2 sein. Kinder und Jugendliche sind zugleich besonders schutzbedürftig. Dabei ist die 
Übertragungsgefahr bei Kindern besonders hoch, da kindliches Verhalten, unter anderem in 
den Unterrichtspausen sowie der Nachmittagsbetreuung, regelmäßig einen spontanen en-
gen körperlichen Kontakt der Kinder untereinander mit sich bringt. Das Einhalten disziplinier-
ter Hygieneetiketten ist zudem abhängig vom Alter und der Möglichkeit zur Übernahme von 
(Eigen-)Verantwortung und bedarf daher bei Kindern noch einer entwicklungsangemessenen 
Unterstützung durch Erwachsene. 

Diese Unterstützung kann in Schulen in einer Vielzahl an betreuten Kindern seitens der Lehr- 
und Aufsichtspersonen nicht immer ununterbrochen sichergestellt werden. Damit steigt die 
Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrichtung verbreiten und diese nach Hause in 
die Familie getragen werden. Aus diesen Gründen ist nach Abwägung aller Umstände eine 
allgemeingültige Anordnung erforderlich, um die Verbreitung der Infektion durch Schülerin-
nen und Schüler zu verhindern. 

Zu Ziffer 2: 

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie medizinische und pflegerische Versorgung der 
Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Einstellung des Schulbetriebs aufrechterhalten 
werden. Dazu sind Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der ge-
nannten Personengruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kinder zu beein-
trächtigen. Es ist jederzeit eine Beaufsichtigung und Notbetreuung im Schulgebäude für be-
treuungsbedürftige Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen sicherzustellen. Dieses 
soll ab sofort auch am Wochenende und während der gesamten Osterferien sichergestellt 
werden. Der Nachweis der Unentbehrlichkeit erfolgt auf Grundlage der „Leitlinie zur Be-
stimmung des Personals kritischer Infrastrukturen“. 
Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs. 

Zu Ziffer 3: 

In Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege kommt es zu zahlreichen Kontakten 
zwischen den Kindern und dem Betreuungspersonal. Nach den bisherigen Erkenntnissen 
erkranken Kinder zwar nicht schwer an COVID-19. Sie können jedoch ebenso wie Erwachse-
ne, ohne Symptome zu zeigen, Überträger des SARS-CoV-2 sein. Kinder sind zugleich beson-
ders schutzbedürftig. Dabei ist die Übertragungsgefahr bei Kindern besonders hoch, da kind-
liches Verhalten regelmäßig einen spontanen engen körperlichen Kontakt der Kinder unter-
einander mit sich bringt. Das Einhalten disziplinierter Hygieneetiketten ist zudem abhängig 
vom Alter und der Möglichkeit zur Übernahme von (Eigen-)Verantwortung und bedarf daher 
bei Kindern noch einer entwicklungsangemessenen Unterstützung durch Erwachsene. 

Diese Unterstützung kann in Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege mit einer 
Vielzahl an betreuten Kindern seitens der Betreuungspersonen nicht immer ununterbrochen 
sichergestellt werden. Damit steigt die Gefahr, dass sich Infektionen innerhalb der Einrich-
tung verbreiten und diese nach Hause in die Familien getragen werden. Aus diesen Gründen 
ist nach Abwägung aller Umstände eine allgemeingültige Anordnung erforderlich, um die 
Verbreitung der Infektion zu verhindern. 
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Zu Ziffer 4: 

Die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie die medizinische und pflegerische Versorgung 
der Bevölkerung muss unter Berücksichtigung der Erforderlichkeit der Zutrittsbeschränkung 
zu Kindertageseinrichtungen und der Kindertagespflege aufrechterhalten werden. Dazu sind 
Maßnahmen zu ergreifen, die geeignet sind, die Arbeitsfähigkeit der genannten Personen-
gruppen nicht aufgrund des Betreuungsbedarfs ihrer Kinder zu  beeinträchtigen. Zu den übli-
chen Betreuungszeiten ist daher eine Beaufsichtigung und Betreuung in der jeweiligen Ein-
richtung für Kinder von unentbehrlichen Schlüsselpersonen sicherzustellen. Der Nachweis 
der Unentbehrlichkeit ist erforderlich, um die Zahl der zu betreuenden Kinder so gering wie 
möglich zu halten, damit einer weiteren Verbreitung von SARS-CoV-2 entgegengewirkt wer-
den kann. Andernfalls wäre die Maßnahme des Betretungsverbotes von Kindertageseinrich-
tungen und der Kindertagespflege nicht effektiv, wenn sich die Kinder in unveränderter An-
zahl dort zu Betreuungszwecken aufhalten würden. 

Die schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers dient dem Nachweis des Betreuungsbedarfs. 

Zu Ziffer 5 bis 9: 

Zu den erforderlichen kontaktreduzierenden Maßnahmen gehört auch eine Beschränkung 
der Ausbreitung auf der Grundlage von § 28 IfSG in den Einrichtungen der Umsetzung von 
arbeitspolitischen Fördermaßnahmen. Auch dort treten insbesondere Menschen in engen 
Kontakt miteinander. 

Mit der Schließung und den weiteren Beschränkungen und Auflagen in dieser Allgemeinver-
fügung kann die dringend erforderliche Verzögerung des Eintritts von weiteren Infektionen 
erreicht werden. Dadurch gelingt es, das Gesundheitswesen nicht zu überlasten und die er-
forderlichen Kapazitäten für die Behandlung von Erkrankten sowie sonstigen Krankheitsfäl-
len bereit zu halten. Damit wird auch Zeit gewonnen, Therapeutika und Impfstoffe zu entwi-
ckeln. 

Die Entwicklungen der letzten Tage zeigen, dass die bisherigen Maßnahmen nicht ausrei-
chen. Aufgrund der Erlasslage ist das Entschließungsermessen insofern reduziert, als weitere 
Maß-nahmen erforderlich sind, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen und Infektions-
ketten zu unterbrechen. 

Hinsichtlich des Auswahlermessens ist grundsätzlich davon auszugehen, dass aufgrund aktu-
eller Entwicklungen und Erkenntnislagen, insbesondere der stark zunehmenden Ausbreitung 
von SARS-CoV-2 auch bei zu erwartenden Zusammenkünften von Personen in den unter 
Punkt 13. dieser Allgemeinverfügung genannten Einrichtungen keine Schutzmaßnahmen 
getroffen werden können, die gleich effektiv, aber weniger eingriffsintensiv sind, als die Ein-
richtungen nicht zu schließen.  
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Inkrafttreten und Geltungsdauer: 

Die Allgemeinverfügung gilt einen Tag nach ihrer Veröffentlichung als bekanntgegeben (§ 41 
Abs. 4 Satz 4 Verwaltungsverfahrensgesetz NRW). Diese Anordnung gilt bis zum 19.04.2020. 
Dies ist angemessen, um die weitere Verbreitung kurzfristig zu verzögern. Sollte die Entwick-
lung zeigen, dass die Maßnahmen nicht mehr erforderlich sind, wird die Anordnung geän-
dert oder aufgehoben. 

Die Allgemeinverfügung zur Verhütung der Weiterverbreitung von SARS-CoV-2 Virus-
Infektionen im Gebiet der Stadt Herten vom 24.03.2020 (öffentlich bekannt gemacht im 
Amtsblatt der Stadt Herten Nr. 7 vom 24.03.2020) wird durch diese Allgemeinverfügung er-
setzt und damit insgesamt aufgehoben. 

Hinweise: 

Die Allgemeinverfügung ist kraft Gesetzes sofort vollziehbar, § 28 Abs. 3 i. V. m. § 16 Abs. 8 
IfSG. Eine Anfechtungsklage hat somit keine aufschiebende Wirkung.  
Hingewiesen wird ferner auf die Vorschrift des § 75 Abs. 1 Nr. 1 IfSG, wonach derjenige, der 
einer vollziehbaren Anordnung nach § 28 Abs. 1 Satz 2 IfSG zuwiderhandelt, mit Freiheits-
strafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Klage er-
hoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Bahnhofsvorplatz 3, 
45879 Gelsenkirchen, schriftlich oder mündlich zur Niederschrift des Urkundsbeamten der 
Geschäftsstelle einzureichen. 

Die Klage kann auch durch Übertragung eines elektronischen Dokuments an die elektroni-
sche Poststelle des Gerichts erhoben werden. Das elektronische Dokument muss für die Be-
arbeitung durch das Gericht geeignet sein. Es muss mit einer qualifizierten elektronischen 
Signatur der verantwortenden Person versehen sein oder von der verantwortenden Person 
signiert und auf einem sicheren Übermittlungsweg gemäß § 55a Absatz 4 VwGO eingereicht 
werden.  
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Die für die Übermittlung und Bearbeitung geeigneten technischen Rahmenbedingungen be-
stimmen sich nach näherer Maßgabe der Verordnung über die technischen Rahmenbedin-
gungen des elektronischen Rechtsverkehrs und über das besondere elektronische Behör-
denpostfach (Elektronischer-Rechtsverkehr-Verordnung - ERVV) vom 24. November 2017 
(BGBI. I S. 3803). 

Herten, 30.03.2020  

gez. Fred Toplak 
Bürgermeister 

Der Inhalt dieser öffentlichen Bekanntmachung ist auch im Internet unter 

https://www.herten.de veröffentlicht. 

Die Allgemeinverfügung hängt für die Dauer eines Monats nach dieser öffentlichen Be-
kanntmachung am Haupteingang des Rathauses Herten, Kurt-Schumacher-Str. 2, 45699 Her-
ten zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 
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Der Bürgermeister Herten, 30.03.2020 
Dezernat 2 
Finanzen, Ordnung und Feuerschutz 

Bekanntmachung 

Neuwahl einer Schiedsperson für den Schiedsamtsbezirk Herten-Mitte 

Die Schiedsfrau Martina Herrmann wird ihr Amt als Schiedsperson zum 01.07.2020 
niederlegen. Aus diesem Grund ist eine Neuwahl für den Schiedsamtsbezirk Herten-Mitte zu 
veranlassen. 

Nach § 2 des Schiedsamtsgesetzes muss die Schiedsperson nach ihrer Persönlichkeit und 
ihren Fähigkeiten für das Amt geeignet sein. 

Schiedsperson kann nicht sein, wer 

1. die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt;

2. unter Betreuung steht.

Schiedsperson soll nicht sein, wer 

1. das 30. Lebensjahr nicht vollendet hat;

2. in dem Schiedsamtsbezirk nicht seinen Wohnsitz hat;

3. durch sonstige gerichtliche Anordnungen in der Verfügung über sein Vermögen
beschränkt ist;

4. das 70. Lebensjahr vollendet hat.

Die Schiedsamtstätigkeit ist ehrenamtlich. Die Amtszeit beträgt fünf Jahre. 

Interessierte BürgerInnen richten bitte ihre Bewerbungen unter Beifügung eines 
Lebenslaufes bis zum 30.04.2020 an den Bürgermeister der Stadt Herten, Dezernat 2, 
Finanzen, Ordnung und Feuerschutz, Kurt-Schumacher-Str. 2, 45697 Herten. 
Bewerbungen von Menschen mit Migrationshintergrund sind ausdrücklich erwünscht. 

Im Auftrag 

gez. Bouten 
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Stadt Herten       
Der Wahlleiter   

__________________________________________________________________________________   

Herten, 30.03.2020 

Bekanntmachung 

über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl 
des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Stadt Herten am 13.09.2020 

und für eine eventuelle Stichwahl am 27.09.2020       

Gemäß § 24 i.V.m. § 75 b Abs. 1 Satz 1 der Kommunalwahlordnung - KWahlO - vom 31. Au-
gust 1993 (GV. NRW. S. 592, 967), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. 
Oktober 2019 (GV. NRW. S. 602)- fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für das 
Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin auf. 

Auf die Bestimmungen der §§ 15 und 17 sowie der §§ 46 b und 46 d Abs. 1 bis 5 des Kom-
munalwahlgesetzes - KWahlG - in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. 
NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) - und der §§ 25 und 26 sowie der §§ 75 a und 75 b KWahlO
weise ich hin.

Der Bürgermeister/ die Bürgermeisterin wird nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl ge-
wählt.  

Wählbar für das Amt des Bürgermeisters/ der Bürgermeisterin ist, wer am Wahltag Deut-
scher im Sinne von Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder wer die Staatsangehörigkeit 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt und eine Wohnung in der Bundesre-
publik Deutschland innehat, das 23. Lebensjahr vollendet hat und nicht vom Wahlrecht aus-
geschlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass er jederzeit für die freiheitlich demokra-
tische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt.  

Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt (§ 65 Abs. 
1 und 2 GO NRW).   

1. Allgemeines

1.1 Jeder Wahlvorschlag darf nur einen Bewerber/eine Bewerberin enthalten. Wahlvor-
schläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grundgesetzes 
(Parteien), von mitgliedschaftlich organisierten Gruppen von Wahlberechtigten (Wähler-
gruppen) und von einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen) 
eingereicht werden. Wer für das Amt des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin wählbar 
ist, kann sich selbst vorschlagen. Parteien und Wählergruppen können auch gemeinsam 
einen Bewerber/eine Bewerberin vorschlagen. 
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1.2 Als Bewerber/Bewerberin einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvor-
schlag nur benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im 
Wahlgebiet hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zu-
stande, so kann die Partei oder Wählergruppe ihren Bewerber/ihre Bewerberin in einer 
Versammlung von Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

Wird von Parteien und Wählergruppen eine Person als gemeinsamer Bewer-
ber/gemeinsame Bewerberin benannt, ist sie entweder in einer gemeinsamen Ver-
sammlung oder in getrennten Versammlungen der beteiligten Wahlvorschlagsträger zu 
wählen. Die Träger des gemeinsamen Wahlvorschlags dürfen keinen anderen als den 
gemeinsamen Bewerber/die gemeinsame Bewerberin wählen und zur Wahl vorschla-
gen. 

Die Bewerber/Bewerberinnen und die Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterver-
sammlungen sind in geheimer Wahl zu wählen. Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage 
des Zusammentritts der Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.  

Als Vertreter/Vertreterin für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer 
am Tage des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/Vertreterinnen einberufenen 
Versammlung im Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen 
den Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf ei-
nen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 

Das Nähere über die Wahl der Vertreter/Vertreterinnen für die Vertreterversammlung, 
über die Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversamm-
lung sowie über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die 
Parteien oder Wählergruppen durch ihre Satzungen. 

Über die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin ist eine Niederschrift mit Angaben über 
Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen Mitglieder, 
Vertreter/Vertreterinnen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung zu ferti-
gen. Der Leiter/Die Leiterin der Versammlung und zwei von diesem/dieser bestimmte 
Teilnehmer/Teilnehmerinnen haben dabei gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu 
versichern, dass die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin für das Amt des Bürgermeis-
ters/der Bürgermeisterin in geheimer Abstimmung erfolgt ist.  

Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides 
statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags. 

1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden 
Wahlperiode nicht ununterbrochen in der Vertretung der Stadt, in der Vertretung des 
zuständigen Kreises, im Landtag oder aufgrund eines Wahlvorschlags aus Nordrhein-
Westfalen im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag nur einreichen, 
wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen gewählten Vor-
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stand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für auf Landesebe-
ne organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2, Abs. 4 
des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung ordnungsgemäß beim Bun-
deswahlleiter eingereicht haben. 

2. Wahlvorschläge

2.1 Der Wahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 11d zur KWahlO eingereicht wer-
den. 

Er muss enthalten: 

• Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den
Wahlvorschlag einreicht; bei gemeinsamen Wahlvorschlägen die Namen und ggf. die
Kurzbezeichnungen aller beteiligten Wahlvorschlagsträger; Wahlvorschläge von Ein-
zelbewerbern/innen können durch ein Kennwort gekennzeichnet werden;

• Familienname, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift (Haupt-
wohnung) sowie Staatsangehörigkeit der/des Bewerbers/der Bewerberin.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und stell-
vertretenden Vertrauensperson enthalten. 

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Gemeinsame Wahl-
vorschläge müssen von den jeweiligen für das Wahlgebiet zuständigen Leitungen aller 
beteiligten Wahlvorschlagsträger unterzeichnet sein. Bei anderen Wahlvorschlägen 
muss der Unterzeichner/die Unterzeichnerin des Wahlvorschlags im Wahlgebiet wahl-
berechtigt sein. 

2.3 Wahlvorschläge, der unter Punkt 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen 
ferner von mindestens 220 Wahlberechtigten der Stadt Herten (§ 46 d Abs. 1 Satz 2 
KWahlG) persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein (Unterstützungsunterschrif-
ten); dies gilt auch für Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die 
Wahlberechtigung ist nachzuweisen. 

Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der 
Unterzeichner/Unterzeichnerin bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung 
für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der Nachweis kann infol-
ge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu vertreten hat, nicht 
rechtzeitig erbracht werden. 

Der Unterstützungsunterschriften bedarf es nicht, wenn der bisherige Bürgermeister/die 
bisherige Bürgermeisterin vorgeschlagen wird. 
Unterstützungsunterschriften für gemeinsame Wahlvorschläge sind nur beizubringen, 
wenn alle beteiligten Wahlvorschlagsträger unter die in Nr. 1.3 genannten Parteien und 
Wählergruppen fallen. 
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2.4 Muss ein Wahlvorschlag von mindestens 220 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so 
sind Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach Anlage 14c zur KWahlO zu erbrin-
gen. Dabei ist folgendes zu beachten: 

• Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei zur Verfügung
gestellt. Bei der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei
oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, bei Einzelbewer-
bern/Einzelbewerberinnen das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und
Wohnort des/der vorzuschlagenden Bewerbers/Bewerberin anzugeben. Der Wahllei-
ter hat diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.

• Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem Form-
blatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum Familienna-
men, Vornamen, Tag der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) des Unterzeich-
ners/der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung sind vom Unterzeich-
ner/von der Unterzeichnerin persönlich und handschriftlich auszufüllen.

• Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert
eine Bescheinigung seiner/ihrer Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur
KWahlO beizufügen, dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

• Ein Wahlberechtigter/eine Wahlberechtigte darf nur einen Wahlvorschlag unter-
zeichnen; hat jemand mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Un-
terschrift auf allen weiteren Wahlvorschlägen ungültig.

Die Unterzeichnung des Wahlvorschlags durch den Bewerber/die Bewerberin ist zuläs-
sig, wenn dieser/diese in der Gemeinde wahlberechtigt ist. 

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

• Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der An-
lage 12c zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem
Muster der Anlage 11d zur KWahlO abgegeben werden. Dabei hat der Bewerber/die
Bewerberin zu versichern, dass er/sie für keine andere gleichzeitig stattfindende
Wahl zum Bürgermeister/zur Bürgermeisterin oder Landrat/Landrätin kandidiert.

Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der Einrei-
chungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.

• Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13b zur KWahlO; die
Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11d zur
KWahlO erteilt werden.

• Bei Wahlvorschlägen von Parteien und Wählergruppen eine Ausfertigung der Nieder-
schrift über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur Aufstellung des Be-
werbers/der Bewerberin (Anlage 9c zur KWahlO) mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG
vorgeschriebenen Versicherungen an Eides statt über die geheime Abstimmung (An-
lage 10c zur KWahlO).
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Die Wahlvorschläge für die Wahl des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin der Stadt Herten 
sind bis spätestens am 59. Tag vor der Wahl,  

Montag, den 16.07.2020, 18.00 Uhr 

beim Wahlleiter der Stadt Herten, Kurt- Schumacher- Straße 2, 45699 Herten, Wahlbüro, 
Hauptgebäude, 2. Obergeschoss, Zimmer 234, einzureichen. 

Unter „Einreichung“ ist die Übergabe des Wahlvorschlags zu verstehen. Bei brieflicher Über-
sendung ist der Zeitpunkt des Eingangs maßgeblich, nicht der Zeitpunkt der Absendung. 

Die Einreichungsfrist ist eine Ausschlussfrist. 

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor dem 16.07.2020 einzu-
reichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher noch 
behoben werden können. 

Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen sind im Wahlbüro der Stadt Herten kos-
tenlos erhältlich. Zwecks Abholung der Formblätter und Einreichung der Wahlvorschläge 
bittet das Wahlbüro um vorherige Terminabsprache. Das Wahlbüro ist unter der Telefon-
nummer 02366/303-0 oder unter der E-Mail-Adresse Wahlbuero@herten.de erreichbar. 

gez. M. Steck 
Wahlleiter  

Ergänzender Hinweis: 

Parteienmodul 

Das Wahlamt der Stadt Herten bietet in Kooperation mit dem Kommunalen Rechenzent-
rum Kamp-Lintfort eine digitale Erfassungsmöglichkeit der Wahlvorschläge über ein so-
genanntes „Parteienmodul“ an.  
Das Parteienmodul ist eine Teilanwendung der Integrierten Wahlanwendung (IWA), die 
es den Parteien ermöglicht, ihre Wahlvorschläge direkt an das Wahlamt zu übermitteln. 
Es wird zur Nutzung als Web-Applikation mittels Browser bereitgestellt, wobei die For-
mulare als unveränderliche PDF-Dokumente erzeugt werden. Die erfassten Formularda-
ten (Bewerberdaten und Zuordnung zur Wahl) können elektronisch an die Wahlämter 
übermittelt werden. Anschließend stehen die übermittelten Daten im Wahlverfahren 
IWA zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.  
Nähere Informationen erhalten Kandidatinnen und Kandidaten vom städtischen Wahl-
amt unter der oben genannten Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.    
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Stadt Herten       
Der Wahlleiter   

__________________________________________________________________________________   

Herten, 30.03.2020 

Bekanntmachung 

über die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen zur Wahl 
der Vertretung (Rat) der Stadt Herten am 13.09.2020 

Gemäß § 24 Abs. 1, Satz 1 der Kommunalwahlordnung – KWahlO – vom 31. August 1993 
(GV. NRW. S. 592, 967), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 9. Oktober 
2019 (GV. NRW. S. 602)- fordere ich zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Wahl in 
den Wahlbezirken und aus den Reservelisten auf.  

Auf die Bestimmungen der §§ 15 und 17 des Kommunalwahlgesetzes - KWahlG - in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juni 1998 (GV. NRW. S. 454, ber. S. 509 und 1999 S. 
70), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202) - 
und der §§ 25, 26 und 31 KWahlO weise ich hin. 

Der Wahlausschuss der Stadt Herten hat das Wahlgebiet in seiner Sitzung am 19.02.2020 in 
22 Wahlbezirke eingeteilt. 
Die Abgrenzung dieser Wahlbezirke ergibt sich aus der öffentlichen Bekanntmachung gem. § 
6 KWahlG und der §§ 3 Abs. 3 und 83 Abs. 3 KWahlO im Amtsblatt 03/2020 der Stadt Herten 
vom 28.02.2020. 

Wählbar für die Vertretung im Wahlbezirk ist, wer am Wahltag Deutscher im Sinne von 
Artikel 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist oder wer die Staatsangehörigkeit eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union besitzt, seit mindestens drei Monaten eine 
Wohnung in Herten innehat sowie das 18. Lebensjahr vollendet hat und nicht vom 
Wahlrecht ausgeschlossen ist. 

Nicht wählbar ist, wer am Wahltag infolge Richterspruchs in der Bundesrepublik Deutschland 
die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzt. 

1. Allgemeines

1.1 Wahlvorschläge können von politischen Parteien im Sinne des Artikels 21 des Grund-
gesetzes (Parteien), von Gruppen von Wahlberechtigten (Wählergruppen) und von 
einzelnen Wahlberechtigten (Einzelbewerber/innen), von diesen allerdings keine 
Reserveliste, eingereicht werden. 
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1.2 Als Bewerber/in einer Partei oder einer Wählergruppe kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung im Wahlgebiet 
hierzu gewählt worden ist. Kommt eine derartige Versammlung nicht zustande, so kann 
die Partei oder Wählergruppe ihre Bewerber/innen in einer Versammlung von 
Wahlberechtigten aufstellen lassen. 

Die Bewerber/innen und die Vertreter/innen für die Vertreterversammlungen sind in 
geheimer Wahl zu wählen. Entsprechendes gilt für die Festlegung der Reihenfolge der 
Bewerber/innen auf der Reserveliste und für die Bestimmung eines Bewerbers/einer 
Bewerberin als Ersatzbewerber/in für einen anderen Bewerber/eine andere Bewerberin. 
Stimmberechtigt ist nur, wer am Tage des Zusammentritts der Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

Als Vertreter/in für eine Vertreterversammlung kann nur gewählt werden, wer am Tage 
des Zusammentritts der zur Wahl der Vertreter/innen einberufenen Versammlung im 
Wahlgebiet wahlberechtigt ist. 

Die Vertreter/innen für die Vertreterversammlung und die Bewerber/innen sind 
frühestens ab dem 01. August 2019, die Bewerber/innen für die Wahlbezirke frühestens 
nach der öffentlichen Bekanntgabe im Amtsblatt 03/2020 der Einteilung des 
Wahlgebietes (ab dem 28. Februar 2020) in Wahlbezirke zu wählen.  

Die in der Satzung der Partei oder Wählergruppe hierfür vorgesehene Stelle kann gegen 
den Beschluss einer Mitglieder- oder Vertreterversammlung Einspruch erheben. Auf 
einen solchen Einspruch ist die Abstimmung zu wiederholen. Ihr Ergebnis ist endgültig. 

Das Nähere über die Wahl der Vertreter/innen für die Vertreterversammlung, über die 
Einberufung und Beschlussfähigkeit der Mitglieder- oder Vertreterversammlung sowie 
über das Verfahren für die Wahl des Bewerbers/der Bewerberin regeln die Parteien 
oder Wählergruppen durch ihre Satzungen. 

Eine Ausfertigung der Niederschrift über die Wahl der Bewerber/innen mit Angaben 
über Ort und Zeit der Versammlung, Form der Einladung, Zahl der erschienenen 
Mitglieder, Vertreter/innen oder Wahlberechtigten und Ergebnis der Abstimmung ist 
mit dem Wahlvorschlag einzureichen. 

Hierbei haben der/die Leiter/in der Versammlung und zwei von diesem/dieser 
bestimmte Teilnehmer/innen gegenüber dem Wahlleiter an Eides statt zu versichern, 
dass die Wahl der Bewerber/innen für die Vertretung in geheimer Abstimmung erfolgt 
ist. Hinsichtlich der Reservelisten hat sich die Versicherung an Eides statt auch darauf zu 
erstrecken, dass die Festlegung der Reihenfolge der Bewerber/innen und die 
Bestimmung der Ersatzbewerber/innen in geheimer Abstimmung erfolgt sind. 

Die Beibringung einer Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides 
statt bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist Voraussetzung für das Vorliegen eines 
gültigen Wahlvorschlags. 
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1.3 Ist die Partei oder Wählergruppe in der im Zeitpunkt der Wahlausschreibung laufenden 
Wahlperiode nicht ununterbrochen in der zu wählenden Vertretung, in der Vertretung 
des Kreises Recklinghausen, im Landtag Nordrhein-Westfalen oder aufgrund eines 
Wahlvorschlags aus dem Land im Bundestag vertreten, so kann sie einen Wahlvorschlag 
nur einreichen, wenn sie nachweist, dass sie einen nach demokratischen Grundsätzen 
gewählten Vorstand, eine schriftliche Satzung und ein Programm hat; dies gilt nicht für 
auf Landesebene organisierte Parteien, die die Unterlagen gemäß § 6 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 
und 2, Abs. 4 des Parteiengesetzes bis zum Tage der Wahlausschreibung 
ordnungsgemäß beim Bundeswahlleiter eingereicht haben. 

Welche Parteien, die auf Landesebene organisiert sind, gemäß § 15 Abs. 2 Satz 2 
KWahlG dem Bundeswahlleiter Unterlagen eingereicht haben und wo und bis zu 
welchem Zeitpunkt Anträge auf Bestätigung der ordnungsgemäßen Einreichung von 
Satzung und Programm von Parteien und Wählergruppen eingereicht werden können, 
hat das Ministerium für Inneres und Kommunales am 27. November 2019 öffentlich 
bekannt geben (MBI. NRW. S. 764). 

2. Wahlvorschläge für einen Wahlbezirk

2.1 Der Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk soll nach dem Muster der Anlage 11a zur 
KWahlO eingereicht werden. 
Er muss enthalten: 

• Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den
Wahlvorschlag einreicht; Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/innen können durch
ein Kennwort gekennzeichnet werden;

• Familienname, Vorname, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift
(Hauptwohnung) sowie Staatsangehörigkeit der/des Bewerbers/der Bewerberin; bei
Beamten/ Beamtinnen und Arbeitnehmern/ Arbeitnehmerinnen nach § 13 Abs. 1 und
6 KWahlG sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die
Gesellschaft, Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.

Der Wahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. Fehlt diese Bezeichnung, so gilt die 
Person, die als erste unterzeichnet hat, als Vertrauensperson und diejenige, die als 
zweite unterzeichnet hat, als stellvertretende Vertrauensperson.  

2.2 Der Wahlvorschlag einer Partei oder Wählergruppe muss von der für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitung unterzeichnet sein (§ 15 Abs. 2 Satz 1 KWahlG). Bei anderen 
Wahlvorschlägen muss mindestens ein/e Unterzeichner/in seine/ihre Unterschrift auf 
dem Wahlvorschlag selbst leisten. 

2.3 Wahlvorschläge, der unter Punkt 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen 
ferner von mindestens 5 Wahlberechtigten des Wahlbezirks, für den der Kandidat 
aufgestellt ist, persönlich und handschriftlich unterzeichnet sein; dies gilt auch für 
Wahlvorschläge von Einzelbewerbern/Einzelbewerberinnen. Die Wahlberechtigung ist 
nachzuweisen. Die ordnungsgemäße Unterzeichnung mit dem Nachweis der 
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Wahlberechtigung der Unterzeichner/in bis zum Ablauf der Einreichungsfrist ist 
Voraussetzung für das Vorliegen eines gültigen Wahlvorschlags, es sei denn, der 
Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlagsberechtigte nicht zu 
vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden. 

2.4 Muss ein Wahlvorschlag für einen Wahlbezirk von mindestens 5 Wahlberechtigten des 
Wahlbezirks unterzeichnet sein, so sind Unterschriften auf amtlichen Formblättern nach 
Anlage 14a zur KWahlO zu erbringen. Dabei ist folgendes zu beachten: 

• Die Formblätter werden auf Anforderung vom Wahlleiter kostenfrei zur Verfügung
gestellt. Bei der Anforderung sind der Name und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei
oder Wählergruppe, die den Wahlvorschlag einreichen will, bei
Einzelbewerbern/innen das Kennwort, sowie Familienname, Vornamen und Wohnort
des/der vorzuschlagenden Bewerbers/Bewerberin anzugeben. Der Wahlleiter hat
diese Angaben im Kopf der Formblätter zu vermerken.

• Wahlberechtigte, die einen Wahlvorschlag unterstützen, müssen dies auf dem
Formblatt persönlich und handschriftlich unterschreiben; die Angaben zum
Familiennamen, Vornamen, Tag der Geburt und zur Anschrift (Hauptwohnung) des
Unterzeichners/der Unterzeichnerin sowie der Tag der Unterzeichnung sind vom
Unterzeichner/von der Unterzeichnerin persönlich und handschriftlich auszufüllen.
Darüber hinaus muss der Unterstützer im Wahlbezirk wahlberechtigt sein.

• Für jeden Unterzeichner/jede Unterzeichnerin ist auf dem Formblatt oder gesondert
eine Bescheinigung seiner/ihrer Gemeinde nach dem Muster der Anlage 15 zur
KWahlO beizufügen, dass er/sie im Wahlgebiet wahlberechtigt ist.

• Ein/e Wahlberechtigte/r darf nur einen Wahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand
mehrere Wahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine/ihre Unterschrift auf allen
weiteren Wahlvorschlägen ungültig.

2.5 Dem Wahlvorschlag sind ferner beizufügen: 

• Die Zustimmungserklärung des Bewerbers/der Bewerberin nach dem Muster der
Anlage 12a zur KWahlO; die Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem
Muster der Anlage 11a zur KWahlO abgegeben werden.

Die ordnungsgemäße Abgabe der Zustimmungserklärung bis zum Ablauf der
Einreichungsfrist ist Voraussetzung für die Abgabe eines gültigen Wahlvorschlags.

• Eine Wählbarkeitsbescheinigung nach dem Muster der Anlage 13a zur KWahlO; die
Erklärung kann auch auf dem Wahlvorschlag nach dem Muster der Anlage 11a zur
KWahlO erteilt werden.

• Bei Wahlvorschlägen von Parteien oder Wählergruppen eine Ausfertigung der
Niederschrift (Anlage 9a) über die Versammlung der Partei oder Wählergruppe zur
Aufstellung der Bewerber/innen mit den nach § 17 Abs. 8 KWahlG vorgeschriebenen
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Versicherungen an Eides statt; ihrer Beifügung bedarf es nicht; soweit eine 
Ausfertigung der Niederschrift und der Versicherung an Eides statt einem anderen 
Wahlvorschlag im Wahlgebiet beigefügt ist (siehe auch Punkt 1.2 Absatz 9 und 10 
dieser Bekanntmachung). 

• Sofern sich Beamte oder Arbeitnehmer nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG bewerben,
eine Bescheinigung über ihr Dienst- oder Beschäftigungsverhältnis, falls der
Wahlleiter dies zur Behebung von Zweifeln für erforderlich hält.

3. Wahlvorschläge für die Reserveliste

3.1 Für die Reserveliste können nur Bewerber/innen benannt werden, die für eine Partei 
oder Wählergruppe antreten. Die Reserveliste muss von der für das Wahlgebiet 
zuständigen Leitung unterzeichnet sein. 

3.2 Die Reserveliste soll nach dem Muster der Anlage 11b zur KWahlO eingereicht werden. 
Sie muss enthalten: 

• Den Namen und ggf. die Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe, die den
Wahlvorschlag einreicht;

• Familiennamen, Vornamen, Beruf, Tag der Geburt, Geburtsort und Anschrift sowie
Staatsangehörigkeit der Bewerber/innen in erkennbarer Reihenfolge; bei Beamten/
Beamtinnen und Arbeitnehmern/ Arbeitnehmerinnen nach § 13 Abs. 1 und 6 KWahlG
sind auch der Dienstherr und die Beschäftigungsbehörde oder die Gesellschaft,
Stiftung oder Anstalt, bei der sie beschäftigt sind, anzugeben.

Die Reserveliste soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 
stellvertretenden Vertrauensperson enthalten. 

Auf der Reserveliste kann vorgesehen werden, dass ein/e Bewerber/in, unbeschadet der 
Reihenfolge im Übrigen, Ersatzbewerber/in für eine/n im Wahlbezirk oder für eine/n auf 
einer Reserveliste aufgestellte/n Bewerber/in sein soll. 

3.3 Soll ein/e Bewerber/in auf der Reserveliste Ersatzbewerber/in für eine/n im Wahlbezirk 
oder für eine/n auf der Reserveliste aufgestellte/n andere/n Bewerber/in sein (§ 16 Abs. 
2 KWahlG), so muss die Reserveliste ferner enthalten: 

• Den Familien- und Vornamen des/der Bewerber/in

• Den Wahlbezirk oder die laufende Nummer der Reserveliste, in dem oder unter der
der/die zu ersetzende Bewerber/in aufgestellt ist

3.4 Reservelisten der unter Nr. 1.3 genannten Parteien und Wählergruppen müssen 
außerdem von mindestens 1 vom Tausend Wahlberechtigten und zwar mindestens von 
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5 und höchstens von 100 Wahlberechtigten, persönlich und handschriftlich 
unterzeichnet sein; in Herten sind 48 Unterschriften erforderlich. Im Übrigen verweise 
ich auf die §§ 15 und 16 des Kommunalwahlgesetzes. 

Die Unterschriften sind auf amtlichen Formblättern nach dem Muster der Anlage 14b 
zur KWahlO zu erbringen; bei Anforderung der Formblätter ist der Name und ggf. die 
Kurzbezeichnung der Partei oder Wählergruppe anzugeben. Für die Unterzeichnung 
gelten die Punkte 2.3 und 2.4 entsprechend. 

3.5 Punkt 2.5 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die Zustimmungserklärung der 
Bewerber/innen auf der Reserveliste nach dem Muster der Anlage 11b oder einzeln 
nach dem Muster der Anlage 12b zur KWahlO abzugeben ist. Einer Bescheinigung der 
Wählbarkeit bedarf es nicht, soweit Bewerber/innen gleichzeitig für einen Wahlbezirk 
aufgestellt sind und die Bescheinigung dem Wahlbezirksvorschlag beigefügt ist.  

Die Wahlvorschläge für die Wahl in den einzelnen Wahlbezirken und aus den Reservelisten 
sind bis spätestens am 59. Tag vor der Wahl,  

Montag, den 16.07.2020, 18.00 Uhr 

beim Wahlleiter der Stadt Herten, Kurt- Schumacher- Straße 2, 45699 Herten, Wahlbüro, 
Hauptgebäude, 2. Obergeschoss, Zimmer 234, einzureichen. 

Unter „Einreichung“ ist die Übergabe des Wahlvorschlags zu verstehen. Bei brieflicher 
Übersendung ist der Zeitpunkt des Eingangs maßgeblich, nicht der Zeitpunkt der Absendung. 

Die Einreichungsfrist ist eine Ausschlussfrist. 

Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor dem 16.07.2020 
einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit der Wahlvorschläge berühren, vorher 
noch behoben werden können. 

Vordrucke für die Einreichung von Wahlvorschlägen sind im Wahlbüro der Stadt Herten 
kostenlos erhältlich. Zwecks Abholung der Formblätter und Einreichung der Wahlvorschläge 
bittet das Wahlbüro um vorherige Terminabsprache. Das Wahlbüro ist unter der 
Telefonnummer 02366/303-0 oder unter der E-Mail-Adresse Wahlbuero@herten.de 
erreichbar. 

gez. M. Steck 
Wahlleiter 
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Ergänzender Hinweis: 

Parteienmodul 

Das Wahlamt der Stadt Herten bietet in Kooperation mit dem Kommunalen 
Rechenzentrum Kamp-Lintfort eine digitale Erfassungsmöglichkeit der Wahlvorschläge 
über ein sogenanntes „Parteienmodul“ an.  
Das Parteienmodul ist eine Teilanwendung der Integrierten Wahlanwendung (IWA), die 
es den Parteien ermöglicht, ihre Wahlvorschläge direkt an das Wahlamt zu übermitteln. 
Es wird zur Nutzung als Web-Applikation mittels Browser bereitgestellt, wobei die 
Formulare als unveränderliche PDF-Dokumente erzeugt werden. Die erfassten 
Formulardaten (Bewerberdaten und Zuordnung zur Wahl) können elektronisch an die 
Wahlämter übermittelt werden. Anschließend stehen die übermittelten Daten im 
Wahlverfahren IWA zur Weiterverarbeitung zur Verfügung.  
Nähere Informationen erhalten Kandidatinnen und Kandidaten vom städtischen 
Wahlamt unter der oben genannten Telefonnummer oder E-Mail-Adresse.    
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